
 
FORMULAR FÜR DISPENSATIONSGESUCH 
 
In begründeten Fällen kann für Schülerinnen und Schüler in der Primarschule und im obligatorischen zweiten 
Kindergartenjahr eine Dispensation vom Unterricht beantragt werden. Die Bewilligung erfolgt nach dem Dispensa-
tionsreglement der Schulleitung und des Schulrats (vgl. Rückseite). 
Für alle voraussehbaren Absenzen ist der Klassenlehrperson spätestens drei Wochen vor der benötigten 
Beurlaubung ein schriftliches Dispensationsgesuch einzureichen. Allfällige Atteste, Bestätigungen etc. sind bei-
zulegen. 
Bitte reichen Sie bei Geschwistern je ein separates Dispensationsgesuch bei der zuständigen Klassenlehrperson 
ein. Sie erleichtern uns damit die Administration. Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen. 
Schulleitung und Schulrat Schule Bottmingen 

 
Dispensationsgesuch für: 
 
Name SchülerIn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Klassenlehrperson: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Klasse/Kindergarten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Erziehungsberechtigte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Dispensation für die Zeit von: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Begründung für die beantragte Dispensation: schriftliche Begründung liegt bei                       � 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Empfehlung der Klassenlehrperson:  
 
Gemäss Rückseite (bitte ausfüllen)  weitergeleitet an   �  Schulleitung 
      �  Schulrat 
 
 
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Visum: . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
ENTSCHEID:   
 
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Mitteilung (Kopie dieser Seite) an Erziehungsberechtigte   � 
  Klassenlehrperson   � 
  Schulleitung    � 
  Tagesschule    � 
 
Zuständigkeit für Bewilligungen gemäss § 56 Verordnung für die Kindergärten und die Primarschule zum Bil-
dungsgesetz: 

 Bis zu 1 Tag: Klassenlehrperson 
 Ab 1 Tag bis zu 2 Wochen: Schulleitung 
 Verlängerung von Ferien: Schulleitung 
 Mehr als zwei Wochen: Schulrat 
 

SCHULE BOTTMINGEN 
 
 
 



 
 
 

Auszug aus dem Dispensationsreglement der Schule Bottmingen: 
 
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr Kind den Unterricht zu den vorgegebenen 
Zeiten besucht. Im Krankheitsfalle ist das Kind bei der Klassenlehrperson zu entschuldigen. Sollten die Erzie-
hungsberechtigten aus privaten Gründen einmal ihr Kind vom Unterricht dispensieren lassen wollen, so sind 
folgende Punkte zu beachten: 
 
 Zuständigkeiten: 
 
 Dispensation bis zu 1 Tag  Klassenlehrperson 
 Dispensation ab 1 Tag bis zu zwei Wochen Schulleitung 
 Verlängerung von Ferien Schulleitung 
 
 Mehr als zwei Wochen Schulrat 
  
 
 
Gründe für Dispensationen: 
 
Als Dispensationsgründe für Absenzen, die länger als zwei Tage dauern, können geltend gemacht werden: 
 
 Familienzusammenführungen im Ausland, 
 
 wenn Familien aus sozialen oder beruflichen Gründen ihre Ferien während der Schulzeit verbringen müssen, 
 
 Förderung eines Kindes in einer speziellen Begabung (z.B. Musik, Sport etc.), 
 
 weitere triftige Gründe, über die wie in den oben aufgeführten Fällen die Schulrat zu entscheiden hat, 
 
 
Einschränkende Bedingungen: 
 
 Für die Zeit unmittelbar vor und nach den Sommerferien werden in der Regel keine Dispensationen erteilt. 
 
 Bei längeren, vom Schulrat zu bewilligenden Dispensationen erkundigt sich der Schulrat bei der Lehrperson 

über den Leistungsstand des Kindes. Ist dieser mangelhaft, so wird dies den Erziehungsberechtigten mitge-
teilt. Der Entscheid, das Kind dispensieren zu lassen, liegt jedoch bei den Erziehungsberechtigten. 

 
 
Schulleitung und Schulrat Bottmingen 
 

 
 
Empfehlung der Klassenlehrperson zum umstehenden Dispensationsgesuch: 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
(diese Seite für Entscheid nicht kopieren) 


